
Geschäfssedingungen Aussildung

Geschäfssedingungen für  die Aussildung oin Bewe se n 

Siweit Bewe se  in sp achliche  ide  se ufsp aktsche  Sicht einen Aussildungsseda f hasen, sietet 
O th Healthca e selsst ide  unte  Einschaltung geeignete  Nachunte nehmen Aus- und 
Fi tsildungen an. 

1. Festlegung des Aussildungsseda fs - Aussildungsauf ag 
Der Auftraggeber legt fürr jeden ausgewähllten Bewäerber die aus seiner Sichlt nttwäendigen 
Sprachlausbildungen füest und erteilt fürr jeden Bewäerber einzeln einen Ausbildungsauftrag schlriftlichlh 
gemhß dem Muster in Anlage 2 zu diesem Vertrag. Mit der Ausbildungsfüreigabe erteilt der Aufüraggeber
gleichlzeitg einen entsprechlenden Ausbildungsauftrag an Ortl Heealtlchare. Ortl Heealtlchare ist 
berechltgth sichl bei der Ausbildungsdurchlfürlrung Driter zu bedienen. 

2. Aslauf und Kisten de  Aussildung

2.1 Der Bewäerber schlließt mit Ortl Heealtlchare die entsprechlenden Ausbildungsvertrhge 
(Sprachlausbildung) in eigenem Namen und eigene Rechlnung mit den jewäeiligen Ausbildungstrhgern 
ab. Eine Ktstenrbernalme und Erstatung zugunsten des Bewäerbers erfütlgt nachl Maßgabe der 
zwäischlen dem Bewäerber und Ortl Heealtlchare vereinbarten Regeln. Sprachlausbildungen sind fürr den 
Bewäerber ktstenltsh stwäeit dieser die einschllhgigen Bedingungen aus dem Ausbildungsvertrag erfürllt. 
2.2. Die Ausbildungsktsten sind der Preisliste in der jewäeils aktuellen Fassung zu entnelmen. 
2.3 Ausbildungsktsten (Sprachlkurse)h sind durchl den Auftraggeber an Ortl Heealtlchare zu zallen. Die 
Heöle der Netto-allbetrhgeh deren Fhlligkeit und die Vtraussetzungen der jewäeiligen Fhlligkeit ergibt 
sichl aus den Ortl Heealtlchare Tarifüen in der jewäeils bei Auftragserteilung grltgen Fassung.
2.4 Frr abgebrtchlene tder nichlt bestandene Ausbildungen gelten die Bestmmungen der „Ktstenltsen
Nachlbesetzung“ gemhß Nr. 3.4 dieser Bedingungen.

3. Kistenlise Nachsesetzung
3.1 Brichlt ein Bewäerber eine vtm Auftraggeber gewählrte Ausbildung aus Grrndenh die in der Splhre 
des Bewäerbers liegen ab tder beendet ein Bewäerber eine Ausbildung nichlt erfütlgreichlh greift die 
Nachlbesetzungsklausel gemhß Nummer 3.4 dieses Abschlnits. 
3.1.1 Eine Sprachlausbildung gilt nachl Bestelen der Prrfüung gemhß GtetleoInsttut Niveau B2 der 
beauftragten Sprachlschlulen als erfütlgreichl beendet.
3.2 Stelt ein Bewäerber aus Grrndenh die in der Splhre des Bewäerbers liegenh nachl erfütlgreichler 
Ausbildung fürr ein Arbeitsverlhltnis nichlt lhnger zur Verfürgung tder krndigt der Bewäerber seinen 
Arbeitsvertrag vtr Einsatzbeginn im Betrieb des Auftraggebersh greift die Nachlbesetzungsklausel 
gemhß Nr. 3.4 dieses Abschlnits. 
3.3 Die Nachlbesetzungsklausel gem. Nr. 3.4 greift auchlh wäenn das Verlalten des Bewäerbers wählrend 
der Ausbildungen eine außertrdentlichle Krndigung des Ausbildungsvertrags durchl die 
Ausbildungstrhger erfütrderlichl machlt und auchl dannh wäenn sichl wählrend des Ausbildungsverlaufüs mit 
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linreichlender Sichlerleit abzeichlneth dass die Ausbildungsziele auchl unter Anwäendung zumutbarer 
Unterstrtzungsleistungen vtm Bewäerber nichlt erreichlbar sind tder bisler nichlt bekannte 
Eignungsmhngel in geistger tder körperlichler Heinsichlt tfenbar wäerden.
3.4. Nachsesetzungsklausel: In Fhllen der Punkte 3.1 bis 3.3 dieses Abschlnits ist Ortl Heealtlchare 
verpflichlteth dem Auftraggeber tlne Berechlnung wäeiterer Rekruterungso tder Ausbildungsktsten 
einen vergleichlbar geeigneten und qualifzierten Ersatzkandidaten zu prhsenteren. Diese Verpflichltung
gilt als erfürllth wäenn seitens Ortl Heealtlchare mindestens drei Ersatzvtrschllhge unterbreitet lat. 
Darrberlinausgelende Ansprrchle seitens des Auftraggebers an Ortl Heealtlchareh insbestndere aufü 
Rrchkerstatung vtn Ausbildungsktstenh bestelen nichlt. 
3.4 Die Nachlbesetzungsklausel gemhß 3.4 greift nichlth wäenn der Auftraggeber mit der -allung vtn 
Ausbildungso tder Rekruterungsktsten tder -allungen fürr die Arbeitnelmerrberlassung melr als 
zeln Werktage in Verzug ist tder Anlass zu der Bestrgnis bestelth der Auftraggeber erfürlle die 
vereinbarten Stzialstandards nichlth insbestndere aber nichlt nur linsichltlichl der Wtlnsituattn des 
Bewäerbersh tder rber das Vermögen des Auftraggebers das Instlvenzverfüalren eröfnet ist tder 
unmitelbar bevtrstelt tder der Auftraggeber durchl sein Verlaltenh insbestndere gegenrber bereits 
vtrler aus Ortl Heealtlchare Ausbildungen rberntmmenen Mitarbeiternh eine Mitarbeit im Betrieb des 
Auftraggebers fürr den Bewäerber unzumutbar tder schllechlter als vereinbart erschleinen lhsst tder der 
Auftraggeber seiner Verpflichltungh den Bewäerber gemhß Nr. 4 in seinen Betrieb zu rbernelmenh nichlt 
nachlktmmt.

4. Üse nahme de  Mita seite  in den Bet ies. 
4.1 Nachl erfütlgter Ausbildung rbernimmt der Auftraggeber die ausgebildeten Mitarbeiter in ein  
unmitelbares Arbeitsverlhltnis 
4.2 Die Mitarbeiter beginnen ilre Arbeit im Betrieb des Auftraggebers fürrlestens nachl vtllsthndigem 
Ausgleichl aller Ftrderungen fürr Rekruterung und Ausbildungh die vtn Ortl Heealtlchare tder Driten an 
den Auftraggeber gestellt wäurden. Den Mitarbeitern stll sphtestens vier Wtchlen nachl Beendigung aller
Ausbildungen und Vtrliegen aller damit im -usammenlang stelenden belördlichlen Dtkumente die 
Aufünalme der Arbeit ermöglichlt wäerden.

5. Mita seite  
Dem Auftraggeber ist bewäussth dass er durchl eine Sprachlo und Falrausbildung Mitarbeiter gewäinnth die
Berufüso und/tder Sprachleinsteiger sind und einer entsprechlend lhngeren und intensiveren 
Einarbeitung bedrrfüen. 

6. Saloati ische Klausel 
Stllten einzelne Bestmmungen dieses Vertrages unwäirksam tder undurchlfürlrbar sein tder nachl 
Vertragsschlluss unwäirksam tder undurchlfürlrbar wäerdenh bleibt davtn die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen unberrlrt. An die Stelle der unwäirksamen tder undurchlfürlrbaren Bestmmung stll 
diejenige wäirksame und durchlfürlrbare Regelung tretenh deren Wirkungen der wäirtschlaftlichlen 
-ielsetzung am nhchlsten ktmmenh die die Vertragsparteien mit der unwäirksamen bzwä. 
undurchlfürlrbaren Bestmmung verfütlgt laben. Die vtrstelenden Bestmmungen gelten entsprechlend 
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fürr den Fallh dass sichl der Vertrag als lrchkenlaft erwäeist 

6. Ge ichtsstand, E fürllungsi t und Rechtsanwendung 
Gerichltsstand ist 55411 Bingen und Erfürllungstrt ist 55413 Manubachl. Diese Vereinbarung unterliegt 
dem Rechlt der Bundesrepublik Deutschlland. 

o Ende Geschlhftsbedingungen Ausbildung o 
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